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ſchwägert ſeien und daß zwiſchen ihnen kein anderes Ehehindernißobwalte, alſo die Gewährung der Bitte befürwortet wird
Diſpensgründe II dieſem Falle hier ſind, daß die aus

der erſten Ehe des Marius ſtammende Tochter Prokula Qlt
„Verwandten“ (volksthümlich) eſſere Mutter finden

(L als an Fremden und daß die gänzli ver.
mögensloſe Waiſe Silvia Verſorgung durch die E Ehe finde

Hat das hochwürdigſte Ordinariat inz IM Einvernehmen
ntt jenem von Paſſau Diſpens ertheilt ſo legt die Braut
Silvia dieſe Diſpensurkunde ammt allen ſoeben aufgezählten
Doeumenten ihrem Pfarramte vor, rklärt, daß die Ehe
ſchließung mit Vollmacht de Pfarrers In Iu
Oeſterreich ſtattfinden und das futurum domicilium 3u ſein
werde und bittet Vornahme des kirchlichen Eheaufgebotes

Die Verkündigungen geſchehen vor chriftmäßig II
und IN darnach ſchickt die Braut den vom Pfarramte
ausgeſtellten Verkündſchein Mn da Pfarramt dieſe

8 ſtellt
Crtun chein und die entſprechende Trauungsvollmacht an den
Pfarrer Iu Qus und üher gelieferten Beichtausweis findet
die Trauung Iu Der Pfarrer von 3ei die voll-—
zogene Trauung unter Angabe 68 Datums de  — trauenden
Prieſters ud der zwei Zeugen dem Pfarrer IN an der
dieſen Trauungsact ereits bei Ausſtellung der Vollmacht M
ſeiner Trauungsmatrikel angemerkt hatte.

Linz. Ferdinand Stöckl, Pfarrproviſor.
XV (A m N die Legitimirung eines KindesWCG᷑EeEeEE

D  16E Gewalt, uneheli geborne Kinder auf Ver
langen der Eltern legitimiren, hat IN Oeſterreich
mehrere Phaſen durchgemacht ald wurde ſie M größerem bald

kleinerem Umfange den die Matrikeln führenden Seelſorgern
von Seite des Staates zuerkannt, bald enſelben gänzlich ent.

E ing dieſes nicht ſo ſehr dem Grade der Un
ab, deren ſich die KKirche Ctte des Staate zu erfreuen
atte, als vielmehr eſſen jeweiligen Verfaſſungszuſtänden.
Die dießfällige ſtaatliche Verfügung atirt ſich vom Jahre
1868 VI Anbetracht der immenſen Schreibgeſchäfte we  6 den
Länderſtellen lQus den Verhandlungen Berichtigung der
Geburtsbücher QAus Anlaß der UL die nachgefolgte Verehe—
lichung der Eltern eingetretenen Legitimationen unehelicher Kin  2  —
der erwachſen ſind and ſich nämlich da Miniſterium de  8
mnern Einverſtändniſſe mit dem Miniſterium (  2
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Cultus beſtimmt, mit Erlaß vom September 1868,
verfügen, daß fortan die Legitimirung unehel. Kinder durchdie nachgefolgte Verehelichung der Eltern In en zweifel⸗en Fällen wieder der ausſchließlichen Competenz der die

Matrikelbücher führenden Seelſorger zuzuweiſen ſindIu demſelben Erlaſſe jene Fälle, 6 für weifel  2loſe 3 gelten haben, angegeben ſind, liegt dennoch die Ge
fahr, Mißgriffe In dieſer wichtigen Angelegenheit 3u thun, ſonahe, daß CS die meiſten biſchöflichen Ordinariate für gerathenhielten, ſehr eingehende Weiſungen in dieſer Angelegenheit an
die Seelſorge-Geiſtlichkeit hinauszugeben. So umfangreich und
˙ ſachdienlich auch dieſe Weiſungen Id, hält doch der
reiber dieſer Zeilen dafür, daß einige derſelben noch eines
Zuſatzes bedürftig ſeien, nämlich, daß Derjenige, der ſich al
Vater des unehelichen Kindes bekennt und als olcher In da  8
Taufbuch eingetragen 3u werden verlangt, erſt dann eingetragenwerden dürfe, venn auch die Kindesmutter Trklärt oder be
reit  8 Tklärt hat, daß ³7 5 wirklich der (e dieſesKindes ſei, denn S iſt der Fall möglich, daß ein maänn—
liches Individuum In malitiöſer Abſicht gegen den Willen
der Kindesmutter ſich, Ohne 68 wirklich ſein, als
Vater ihres Kindes bekennt, und als olcher eingetragen zu wer.
den begehrt. Dem Schreiber dieſes Artikels iſt dieſer Fall wirklichvorgekommen. Ein ſolcher böswilliger Act würde am ſicherſtenverhindert, auch die Kindesmutt verhalten würde,der Legaliſirung beizuwohnen, die Conſtatirung aber, daß ſiedieſe männli  6 Perſon wirklich als den Vater ihrKindes anerkannt habe, würde auf kürzeſtem Wege dadurcherzielt, wenn In den Text der Vaterſchaftserklärung die Orte
⁵„ganz In Uebereinſtimmung mit der Angabe der Kindes
mutter“, eingeſchoben würden.“)Es dürfte hier der Le Ort ſein, auch einige Legali—ſirungsfälle zur Sprache 3u bringen, welche vorkommenkönnen und wirklich zuweilen vorkommen, deren Behandlungaber einen abweichenden modus hat.

Der Eν Fall iſt folgender: Titus, ein Arbeiter ledigenStandes, röm.⸗katholiſch, bringt eln In wohnhaftes, kathol.Mädchen zUum Falle, Namens Cornelia. Das unehelich eborne
In der Linzer Diöceſe iſt olgende Formel vorgeſchrieben: N., deborne N. Tklärt vor den eiden anweſenden Zeugen, daß ſie das vorehelicheKind Sebaſtian von ihrem gegenwärtigen Manne N N empfangen habe unddaß die vorſtehenden Angaben ihres Ehegatten wahr richtig ſind.
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Kind, Namens Rudolf wird in getauft. Nach einiger Zeit
verehelichen ſich Titus und Cornelia und überſiedeln odann
In die Wienervorſtadt o

ſefſtadt Nach mehreren V  ahren ſtirbt
dort Titus. Nunmehr erſcheint die Witwe vor dem Pfarrer In

und erſucht ihn die Legaliſirung ihres bereits ſchul
pflichtig gewordenen Sohnes Rudolf. Der Pfarrer verweigert
dieſelbe Iunter Berufung auf die abgängige und Ni mehr bei
bringliche Vaterſchaftserklärung.

Wie iſt In dieſem 0  6 die Legaliſirung Elr

zielen und wie wurde ſie In dieſem Fa  6 der ſich
wirklich ereignet hat auch erzielt?

Der Pfarrer in ſtellte vor Allem an die Witwe
die rage, ob ſie wo im Stande ſei, zwei unverwerfliche
Zeugen beizubringen, welche der Wahrheit gemäß beſtätigen, Aus
dem de des verſtorbenen Titus vernommen 3u haben, daß
da Kind Rudolf ſein leiblicher Sohn ſei Nachdem Cornelia
dieſe rage bejaht atte, wies ELr ſie an, das Bezirksgericht

Abhörung dieſer eiden Zeugen zu erſuchen, ſodann aber
der Landesſtelle ein Geſuch die Legaliſirung dieſes
So nes PEeI subsequens matrimonium Inter Beiſchließung des
vom Bezirksgerichte aufgenommenen dießfälligen Protokolles
dann des Taufſcheines des Kindes und des Trauungsſcheines der
Eltern unterbreiten. Dieſes geſchah und ſchon nach
wenigen Tagen wurde das Arram In S VIA GConsistorii
ermächtiget und angewieſen, In dem ortigen Taufprotokolle
unter Berufung auf die aten des vom Bezirksgerichte
V

ſefſtadt gemachten Ausſpruches, dann des dießfälligen tatt
halterei⸗Erlaſſes die Vorſchreibung dieſer Legitimation Vorzu⸗
nehmen, dieſelbe auch auf dem vorliegenden Taufſcheine angU:·ͥ
merken und über Verlangen der Partei den nach orſchri der
Regierungs⸗Verordnung vom Juni 1830 27.062 Aus
gefertigten Taufſchein auszufolgen.

Der zweite Fall: Qu und Sempronia haben mit⸗
ſammen ein uneheliches ind erzeugt. Dasſelbe wurde in der
Pfarre getauft. Vier Jahre ſpäter, wurden ſie In der Pfarre

getraut, unterließen S aber, die Legaliſirung ihres Kindes
urch die nachgefolgte Ehe veranlaſſen. Sechsundzwanzig
ahre ſpäter verlangte der ater vom Pfarrer 3u die

CS Kinde  D unter Berufung auf die nachgefolgteLegaliſirung dief ſchen geſtorben. DerVerehelichung. Die Mutter war aber inzwi
farrer wies ihn die Bezirkshauptmannſchaft. teſe hat

auch wirklich die Verhandlung übernommen, und, nachdem ſie
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abgeſchloſſen war, dieſelbe der Statthalterei vorgelegt. E  U
erfolgte Asſelbe Reſultat, wie oben.

Der dritte Fall Das von Blaſius und Lucia erzeugte
uneheliche n wurde In getauft. obrt haben ſich auch
deſſen Eltern verehelicht, überſiedelten aber ſodann nach
Nach einiger Zeit verlangten ſie Pfarrer In die Legali—
irung dieſes Kindes. Dieſer wies ſie an den Pfarrer In
Dieſer aber orderte, Aum nach Vorſchrift de Miniſterial⸗Erlaſſes
vom Sept 1868 I dieſer Sache vorgehen 3u können, daß
beide eleute, geeigneten Zeugen begleitet, vor ihm
erſcheinen. Leider konnte des Kindes Utter dieſem Verlangen
längere Zeit hindurch nicht entſprechen, theils wegen andauernder
Kränklichkeit, theils wegen weiter Entfernung und theils des
rauhen Nachwinters Eine olge deſſen war, daß auch
die nachgeſuchte Legaliſirung ſich verzögerte. nwir geworden
U.  4  ber dieſe Verzögerung, ma aſiu ſeine Angelegenheit bei
der Bezirkshauptmannſchaft anhängig. leſe eUtete In
threr an da Pfarramt In St. erlaſſenen dießfälligen Weiſung
einen ſehr kurzen und ehr einfachen Weg 7 um leſe Ange⸗
legenheit einem aldigen Abſchluſſe zuzuführen; ſie gab nämlich
dem Pfarramte Iu den Auftrag, das arram In

3UuL protokolliſchen Aufnahme der dießfälligen
Erklärung der beiden Eheleute delegiren. Dieſes
geſchah und nunmehr ging dieſe Angelegenheit auf dem gewöhn⸗
lichen Wege ihrer Erledigung

Es wohl noch mehrere ungewöhnliche Legaliſirungs⸗
älle Del Subsequens matrimonium geben; eS dürfte ich aber
auf die Behandlung eines jeden derſelben höchſt wahrſcheinlicheine der oben angegebenen Verfahrungsweiſen anwenden laſſen

Grübel, Dechant.
VII tempelgebühr bei ſ aldirten Rechnungen). Nachdem Finanzgeſetze vom März 1876 bedürfen die Conti der Hanels- und ewerbetreibenden über Gegenſtände ihres Handelsund Gewerbes bis incl. gar keines, von bis 50 fl.Incb. eines Kreuzer⸗-Stempels und über eines kr.⸗

Stempels pr ogen, enn ſie nicht 3u einem gerichtlichen Ge⸗
brauch oder anſtatt einer Uittung bei einer öffentlichenbeigebracht werden. In vielen Diöceſen, auch In der Linzer,glaubte man, daß Conten, ſie zur Documentirungder Ausgaben der Kirchenrechnung beigegeben werden, bezüglichde empe enfa der oberwähnten Begünſtigung C


